
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
FÜR LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN DER 
MENK-SCHMEHMANN GMBH & CO. KG 
 

 1.       Geltungsbereich  

1.1     Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Lieferungen und 
Leistungen der Menk-Schmehmann GmbH & Co.  KG („AGB“) gelten für alle 
Geschäftsbeziehungen zwischen Menk-Schmehmann GmbH & Co.  KG („MSG“) und 
dem Abnehmer der jeweiligen Lieferungen und/oder Leistungen („Kunde“) . Die AGB 
gelten nur,  wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB),  eine juristische Person des öf-
fentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist .  

1.2     Die AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die 
Lieferung beweglicher Sachen („Ware“),  ohne Rücksicht darauf,  ob MSG die Ware 
selbst  herstellt  oder bei Zulieferern einkauft.  Sofern nicht anders vereinbart,  gelten 
die AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden gültigen, jedenfalls aber in 
der ihm zuletzt  in Textform mitgeteilten Fassung als  Rahmenvereinbarung auch für 
gleichartige künftige Verträge,  ohne dass MSG in jedem Einzelfall  wieder auf sie 
hinweisen müsste. 

1.3     Diese AGB gelten ausschließlich;  entgegenstehende, abweichende oder 
ergänzende Bedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit  
Vertragsbestandteil ,  als  MSG deren Geltung ausdrücklich zugestimmt hat .  Dieses 
Zustimmungserfordernis gilt  auch dann,  wenn MSG in Kenntnis entgegenstehender,  
abweichender oder ergänzender Bedingungen des Kunden die Lieferungen und 
Leistungen vorbehaltlos ausführt .  

1.4     Im Einzelfal l  getroffene,  individuelle Vereinbarungen mit  dem Kunden 
(einschließlich Nebenabreden,  Zusicherungen,  Ergänzungen und Änderungen des 
Vertrages) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Sie bedürfen der Schrift-
form. Das Schriftformerfordernis dient der Beweisführung.    

1.5     Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Kunden in Bezug auf  den 
Vertrag (z.B.  Fristsetzung,  Mängelanzeige,  Rücktritt  oder Minderung),  sind in 
Schrift-  oder Textform (z.B.  Brief ,  E-Mail,  Telefax) abzugeben.  Gesetzliche 
Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die 
Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.  

1.6     Hinweise auf  die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende 
Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen 
Vorschriften,  soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert  oder 
ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

2.       Vertragsabschluss  

2.1  Angebote von MSG sind freibleibend. 

2.2     Angaben von MSG zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte,  
Maße,  Gebrauchswerte,  Belastbarkeit,  Toleranzen und technische Daten) sowie 
deren Darstellungen (z.B.  Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd 
maßgeblich, soweit  nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck 
eine genaue Übereinstimmung voraussetzt .  Sie sind nur insoweit  verbindlich, als  
MSG dies ausdrücklich erklärt  hat .  Handelsübliche Abweichungen und 
Abweichungen,  die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder konstruktive 



oder technische Verbesserungen darstellen,  sowie die Ersetzung von Bauteilen 
durch gleichwertige Teile sind stets zulässig,  soweit sie die Verwendbarkeit  zum 
vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. Der Kunde hat keinen 
Anspruch darauf,  dass bei Konstruktionsänderungen innerhalb einer laufenden Serie 
auch bereits  gelieferte Geräte nachgerüstet  werden.  Im Übrigen gelten,  soweit nicht 
vertraglich ausdrücklich anders vorgesehen,  die Werksnormen von MSG. 

2.3     Bei den Angaben von MSG zu den Waren und Leistungen handelt es sich 
ausschließlich um Beschaffenheitsangaben und nicht um Garantien im Rechtssinne.  
Insbesondere technische Spezif ikationen und Produktbeschreibungen und -
informationen stellen al lein noch keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder 
entsprechende Garantien dar. Garantien im Rechtssinne können für MSG 
ausschließlich in Einzelfällen durch Geschäftsführer und Prokuristen übernommen 
werden und bedürfen in jedem Fall der Schriftform. 

2.4     An sämtlichen dem Kunden zur Verfügung gestellten Abbildungen,  Zeichnun-
gen, Berechnungen, Kostenvoranschlägen, Mustern und ähnlichen Informationen 
körperlicher und unkörperlicher Art  – auch in elektronischer Form – behält  MSG das 
Eigentums- und Urheberrecht.  Diese Informationen dürfen Dritten nur mit  
vorheriger schriftl icher Zustimmung durch MSG zugänglich gemacht werden und 
sind MSG auf Verlangen oder bei Nichtzustandekommen des Vertrages unverzüglich 
zurückzugeben. 

2.5     Soweit  die Erfüllung von Vertragspfl ichten durch MSG aufgrund von 
nationalen oder internationalen Vorschriften des Außenhandelsrechts (z.B.  
Exportkontroll-  oder Zollvorschriften,  Embargobeschränkungen) verboten oder nur 
eingeschränkt zulässig ist  oder von der Erteilung einer behördlichen Erlaubnis 
abhängt,  kann MSG die Erfüllung solcher Pflichten bis  zum Wegfall  des Verbots oder 
der Einschränkung oder bis  zur Erteilung der behördlichen Erlaubnis verweigern,  es 
sei denn,  MSG hatte von Anfang an Kenntnis vom Bestehen des Verbots,  der 
Einschränkung oder des behördlichen Erlaubnisvorbehalts.  Der Kunde ist  
verpfl ichtet,  MSG vor Vertragsabschluss und,  wenn erforderlich,  während der 
Vertragsabwicklung alle Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen,  die 
zur Einhaltung aller anwendbaren außenhandelsrechtlichen Vorschriften 
erforderlich sind oder die von Behörden insoweit  verlangt werden,  einschließlich 
(aber nicht beschränkt auf) Informationen über Endkunden,  Bestimmungsland, 
Verwendungszweck oder bestehende exportbeschränkende Vorschriften.  Kommt der 
Kunde seiner vorstehenden Verpfl ichtung nicht nach und besteht das Verbot oder 
die Einschränkung oder der behördliche Erlaubnisvorbehalt für die 
vertragsgegenständliche Lieferung oder Leistung fort,  so ist MSG berechtigt,  vom 
Vertrag zurückzutreten und vom Kunden Schadenersatz zu verlangen. 

2.6     Die Übertragung von Rechten und Pfl ichten des Kunden aus dem Vertrag 
bedarf der vorherigen Zustimmung durch MSG. Ausgenommen hiervon sind 
Geldforderungen des Kunden gegen MSG, insoweit  gilt  §  354a HGB. 

3.       Preise und Zahlungsbedingungen  

3.1     Sofern im Einzelfal l  nichts anderes vereinbart  ist,  verstehen sich alle Preise in 
Euro.  Es gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aktuellen Preise und 
zwar „frei Frachtführer“ (FCA INCOTERMS 2020 beziehungsweise in der jeweils  
aktuellen Fassung), ausschließlich Verpackung, zuzüglich Umsatzsteuer in 
gesetzlicher Höhe. 

3.2     Der Abzug von Skonto bedarf  der Vereinbarung in Schrift-  oder Textform (z.B.  
Brief,  E-Mail ,  Telefax).   

3.3     Sofern nicht anders vereinbart,  ist  der Kaufpreis innerhalb von 30 Tagen (bei 
Lohnfertigungsaufträgen (Ziff .  10) innerhalb von 14 Tagen) ab Rechnungsdatum zur 
Zahlung fäll ig.  Mit  Ablauf  der vorstehenden Zahlungsfrist kommt der Kunde in 



Verzug.  Der Kaufpreis ist  während des Verzuges,  gegenüber Kaufleuten darüber 
hinaus seit  Fäll igkeit  (§ 353 HGB), zum jeweils  geltenden gesetzlichen 
Verzugszinssatz zu verzinsen.  Die Geltendmachung eines weitergehenden 
Verzugsschadens durch MSG ist  nicht ausgeschlossen. 

3.4     Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union ist  MSG 
berechtigt ,  vom Kunden die Stel lung eines durch ein Kreditinstitut  mit  Sitz 
innerhalb der Europäischen Union bestätigten unwiderrufl ichen Akkreditivs zu 
Gunsten von MSG zu verlangen.  MSG ist berechtigt,  die Erfüllung ihrer vertraglichen 
Leistungsverpflichtung zu verweigern, bis der Kunde seiner Verpflichtung zur 
Gestellung des Akkreditivs im Sinne des vorstehenden Satzes 1 nachgekommen ist.  

3.5     In Falle gesetzlich zulässiger oder vertraglich vereinbarter Abschlags- oder 
Ratenzahlungen kann MSG vom Vertrag zurücktreten oder vom Kunden die Zahlung 
des gesamten,  offenen Kaufpreises einschließlich sämtlicher etwaig aufgelaufener 
Verzugszinsen verlangen,  wenn der Kunde 

•  für zwei aufeinander folgende Termine mit  der Zahlung des Abschlags oder 
der Rate in Verzug ist oder 

•  in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt,  mit  der 
Zahlung eines Abschlags oder einer Rate in Höhe eines Betrages in Verzug ist,  
der den Abschlag oder die Rate für zwei fäll ige Termine erreicht . 

3.6     Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte gegenüber 
MSG nur insoweit zu,  als  sein Anspruch rechtskräftig  festgestellt  oder unbestritten 
ist.  Bei Mängeln der Lieferung bleibt  der Kunde berechtigt ,  einen unter 
Berücksichtigung des Mangels angemessenen Teil  des Kaufpreises bis  zur 
Beseitigung des Mangels zurückzubehalten. 

4.       Fristen für Lieferungen und Leistungen; Lieferverzug  

4.1     Verbindliche Fristen für Lieferungen oder Leistungen werden durch MSG bei 
Annahme der Bestellung angegeben oder bedürfen der Bestätigung durch MSG in 
Schrift-  oder Textform (z.B.  Brief ,  E-Mail,  Telefax) .  

4.2     Sofern MSG verbindliche Lieferfristen aus Gründen,  die MSG nicht zu vertreten 
hat ,  nicht einhalten kann (Nichtverfügbarkeit  der Leistung),  wird MSG den Kunden 
hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig  die voraussichtl iche,  neue 
Lieferfrist  mitteilen.  Ist  die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist  nicht 
verfügbar,  ist MSG berechtigt,  ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine 
bereits  erbrachte Gegenleistung des Kunden hat MSG unverzüglich zu erstatten.  Als 
Fall  der Nichtverfügbarkeit  der Leistung in diesem Sinne gilt  insbesondere die nicht 
rechtzeitige Selbstbelieferung durch Zulieferer von MSG, wenn MSG ein kongruentes 
Deckungsgeschäft  abgeschlossen hat,  weder MSG noch den Zulieferer ein 
Verschulden trifft  oder MSG im Einzelfall  zur Beschaffung nicht verpfl ichtet  ist .  

4.3     Der Eintritt  des Lieferverzugs von MSG bestimmt sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften.  In jedem Fall  ist  aber eine Mahnung durch den Kunden erforderlich. 

5.       Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug  

5.1     Die Lieferung erfolgt  „frei Frachtführer (FCA INCOTERMS 2020 oder in der 
jeweils aktuellen Fassung),  wo auch der Erfüllungsort  für die Lieferung und eine 
etwaige Nacherfüllung ist.  Auf  Verlangen und auf  Kosten des Kunden wird die Ware 
an einen anderen Bestimmungsort  versandt (Versendungskauf) .  Soweit  nicht etwas 
anderes vereinbart  ist,  ist  der Kunde verpfl ichtet ,  die Art  der Versendung 
(insbesondere Transportunternehmen, Versandweg,  Verpackung) zu bestimmen. 

5.2     Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
sowie die Verzögerungsgefahr geht mit  dem Zugang der Anzeige der Versandbereits-
chaft  auf  den Kunden über. 



5.3     Kommt der Kunde in Annahmeverzug,  unterlässt  er eine Mitwirkungshandlung 
oder verzögert  sich die Lieferung oder Leistung von MSG aus anderen, vom Kunden 
zu vertretenden Gründen,  so ist MSG berechtigt,  als Ersatz des hieraus entstehenden 
Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B.  Lagerkosten) eine pauschale 
Entschädigung in Höhe von 0,5% des Rechnungsbetrages pro Kalenderwoche, 
höchstens jedoch 5% des Rechnungsbetrages zu verlangen,  beginnend mit  der 
Lieferfrist  oder – mangels einer Lieferfrist  – mit  der Mitteilung der 
Versandbereitschaft der Ware.  Der Nachweis eines höheren Schadens und 
gesetzliche Ansprüche von MSG (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen,  
angemessene Entschädigung,  Kündigung) bleiben unberührt;  die Pauschale ist  aber 
auf  weitergehende Geldansprüche anzurechnen.  Dem Kunden bleibt der Nachweis 
gestattet,  dass MSG keine oder nur wesentlich geringere Kosten als  vorstehende 
Pauschale entstanden sind. 

5.4     Für den Fall ,  dass von MSG erbrachte Lieferungen oder Leistungen abzuneh-
men sind,  gelten diese spätestens als  abgenommen, wenn und soweit 

•  die von MSG gelieferten Waren durch den Kunden nach der Ablieferung an ei-
ne dritte Partei verkauft  oder zur Nutzung überlassen werden; 

•  die von MSG gelieferten Waren mit Einverständnis des Kunden verarbeitet  
oder mit  anderen Sachen vermischt oder verbunden werden, 

•  die von MSG gelieferten Waren über eine Erprobung hinaus entweder vom 
Kunden oder von einer dritten Person mit  ausdrücklichem oder 
stil lschweigendem Einverständnis des Kunden genutzt werden oder 

•  die von MSG an den Kunden gelieferte Ware oder eine damit  
zusammenhängende Leistung durch den Kunden des Kunden (sog. „End-
Kunde“) gegenüber dem Kunden abgenommen wird. 

6.       Höhere Gewalt  

6.1     In Fällen höherer Gewalt  ist  die davon betroffene Vertragspartei ab dem 
Zeitpunkt,  zu dem das Ereignis höherer Gewalt  ein Leistungshindernis darstellt ,  für 
die Dauer und im Umfang des Bestehens des Ereignisses von der Erfüllung ihrer 
Vertragspfl ichten sowie von jeglicher Haftung für Schäden oder sonstigen 
vertraglichen Rechtsbehelfen wegen Vertragsverletzung befreit .  

6.2     Ereignisse höherer Gewalt („Höhere Gewalt“)  sind solche,  die außerhalb des 
Einflussbereichs der Vertragsparteien l iegen und durch die diejenige Vertragspartei ,  
die sich auf Höhere Gewalt  beruft,  ganz oder teilweise an der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen gehindert  wird.  Höhere Gewalt liegt insbesondere (ohne weitere 
Fälle auszuschließen) in folgenden Fällen vor: 

•  Krieg,  bewaffnete Konflikte und Feindseligkeiten oder deren ernsthafte 
Androhung sowie Bürgerkrieg,  Aufruhr,  Revolution,  militärische oder 
usurpierte Macht und Mobgewalt; 

•  Terrorakte,  Sabotage oder Piraterie; 
•  rechtmäßige oder rechtswidrige Amtshandlungen,  behördliche Anordnungen 

Regeln,  Vorschriften oder Anweisungen durch die der Lieferant ganz oder 
teilweise an der Erfüllung seiner Verpfl ichtungen gehindert  wird; 

•  Naturkatastrophen wie z .B.  Überschwemmungen, Erdbeben,  Flächenbrände; 
•  Epidemien,  Pandemien,  Endemien; 
•  Explosion, Brand oder Zerstörung von Maschinen,  Anlagen oder 

Produktionsstätten,  längerer Ausfall  von Transport-,  Telekommunikations- 
oder elektrischen Mitteln oder -Wegen; 

•  Streik und rechtmäßige Aussperrungen. 



Versorgungsschwierigkeiten und andere Leistungsstörungen bei Vorlieferanten von 
MSG gelten als Höhere Gewalt,  soweit der Vorlieferant seinerseits  durch ein Ereignis 
höherer Gewalt  gemäß vorstehendem Satz 2 an der Erbringung der ihm obliegenden 
Leistung gehindert  ist.  

6.3     Jede Vertragspartei ist  verpflichtet,  der anderen Vertragspartei unverzüglich 
den Eintritt  sowie den Wegfall  der Höheren Gewalt  anzuzeigen und sich nach besten 
Kräften zu bemühen,  die Auswirkungen der Höheren Gewalt  soweit  wie möglich zu 
beschränken. 

6.4     Beide Vertragsparteien werden sich bei Eintritt  Höherer Gewalt über das 
weitere Vorgehen abstimmen und festlegen,  ob nach ihrer Beendigung die während 
dieser Zeit  nicht  gelieferten Produkte nachgeliefert  werden sollen. 

6.5     Jede Vertragspartei ist  berechtigt,  von den von der Höheren Gewalt  
betroffenen Verträgen zurückzutreten,  wenn die Höhere Gewalt  mehr als  sechs (6) 
Monate andauert  oder wenn sich herausstellt ,  dass sie über einen solchen Zeitraum 
andauern wird.  Das Recht jeder Vertragspartei,  im Falle länger andauernder höherer 
Gewalt  den Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen,  bleibt  unberührt .  

7.       Eigentumsvorbehalt  

7.1     Bis  zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen 
Forderungen von MSG gegen den Kunden aus dem Vertrag und einer laufenden 
Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behält sich MSG das Eigentum an den 
verkauften Waren vor. 

7.2     Die unter Eigentumsvorbehalt  stehenden Waren dürfen vor vollständiger 
Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur 
Sicherheit  übereignet werden.  Der Kunde hat MSG unverzüglich schriftl ich zu 
benachrichtigen,  wenn ein Antrag auf  Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt  
wird oder soweit Zugriffe Dritter (z.B.  Pfändungen) auf die MSG gehörenden Waren 
erfolgen. 

7.3     Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden,  insbesondere bei Nichtzahlung 
des fäll igen Kaufpreises, ist  MSG berechtigt,  nach den gesetzlichen Vorschriften vom 
Vertrag zurückzutreten und die Ware auf  Grund des Eigentumsvorbehalts  heraus zu 
verlangen. 

7.4     Der Kunde ist  bis  auf  Widerruf  gemäß nachstehendem Absatz 7.4.3 befugt,  die 
unter Eigentumsvorbehalt  stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang 
weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten.  In diesem Fall  gelten ergänzend die 
nachfolgenden Bestimmungen. 

7.4.1 Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf  die durch Verarbeitung,  
Vermischung oder Verbindung der unter Eigentumsvorbehalt  stehenden Waren 
entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert,  wobei MSG als Hersteller gilt .  
Bleibt  bei einer Verarbeitung,  Vermischung oder Verbindung mit  Waren Dritter 
deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt MSG Miteigentum im Verhältnis der 
Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren.  Im 
Übrigen gilt  für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter 
Eigentumsvorbehalt  gelieferte Ware. 

7.4.2 Die aus dem Weiterverkauf  der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden 
Forderungen gegen Dritte tritt  der Kunde schon jetzt  insgesamt beziehungsweise in 
Höhe des etwaigen Miteigentumsanteils von MSG gemäß vorstehendem Absatz 7.4.1 
zur Sicherheit  an MSG ab.  MSG nimmt die Abtretung an. Die in Absatz 7.2 genannten 
Pfl ichten des Kunden gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen. 

7.4.3 Zur Einziehung der Forderung bleibt  der Kunde neben MSG ermächtigt .  MSG 
darf  die Forderung nicht einziehen,  solange der Kunde seinen 



Zahlungsverpfl ichtungen gegenüber MSG nachkommt,  kein Mangel  seiner 
Leistungsfähigkeit vorliegt  und MSG die Ware nicht gemäß Absatz 7.3 
herausverlangt hat.  Ist dies aber der Fall ,  so kann MSG verlangen, dass der Kunde 
die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner MSG bekannt gibt,  alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben macht,  die dazugehörigen Unterlagen aushändigt  und 
den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt .  Außerdem ist  MSG in diesem Fall  
berechtigt ,  die Befugnis des Kunden zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung 
der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen. 

7.4.4 Übersteigt  der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen von MSG 
gegen den Kunden um mehr als  10%, wird MSG auf  Verlangen des Kunden 
Sicherheiten nach Wahl von MSG freigeben. 

7.5     Der Kunde ist  verpfl ichtet ,  die unter Eigentumsvorbehalt  stehende Ware 
pfleglich zu behandeln und ordnungsgemäß instand zu halten. 

7.6     Unterliegt  der Vertrag einem anderen als dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland und lässt  das anwendbare Recht den Eigentumsvorbehalt nicht zu,  
gestattet  es aber, vergleichbare Rechte vorzubehalten,  so kann MSG alle Rechte 
dieser Art ausüben. Der Kunde ist  verpfl ichtet ,  auf seine Kosten Maßnahmen zu 
ergreifen,  die erforderlich sind,  um diese Rechte an den gelieferten Waren wirksam 
werden zu lassen und aufrecht zu erhalten. 

8.       Sachmängelrechte des Kunden  

8.1     Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus,  dass er seinen gesetzlichen 
Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377,  381 HGB) nachgekommen ist.  Zeigt  sich 
bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein 
Mangel,  so hat  der Kunde MSG hiervon unverzüglich Anzeige zu machen.  In jedem 
Fall  sind offensichtliche Mängel innerhalb von vier Arbeitstagen ab Lieferung und 
bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel  innerhalb von vier Arbeitstagen ab 
Entdeckung anzuzeigen.  Soll  die gelieferte Ware in eine andere Sache eingebaut 
werden,  so hat  der Kunde die gelieferte Ware in jedem Fall  vor dem Einbau zu 
untersuchen.  Die Mängelanzeige hat  in Schrift- oder Textform (z.B.  Brief,  E-Mail ,  
Telefax) zu erfolgen.  Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung 
und/oder Mängelanzeige,  ist  die Haftung von MSG für den nicht oder nicht 
rechtzeitig  oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel  nach den gesetzlichen 
Vorschriften ausgeschlossen. 

8.2     Ist  die gelieferte Sache mangelhaft,  so kann MSG zunächst  wählen,  ob 
Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung 
einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) zu leisten ist .  Das Recht von MSG, die 
Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern,  bleibt  
unberührt. 

8.3     MSG ist berechtigt,  die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen,  
dass der Kunde den fäll igen Kaufpreis bezahlt .  Der Kunde ist  jedoch berechtigt,  
einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil  des Kaufpreises 
zurückzubehalten. 

8.4     Der Kunde hat MSG die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit  und 
Gelegenheit  zu gewähren und MSG insbesondere die beanstandete Ware zu 
Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der Kunde MSG die 
mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben.  Die 
Nacherfüllung beinhaltet  weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den 
erneuten Einbau, wenn MSG ursprünglich nicht zum Einbau verpfl ichtet  war.  

8.5     Die zum Zwecke der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport- ,  Wege-,  Arbeits-  und Materialkosten, trägt MSG nach 
Maßgabe der gesetzlichen Regelungen,  wenn tatsächlich ein Mangel  vorliegt .  



Gleiches gilt  für etwaige Ausbau- und Einbaukosten, wenn der Kunde die gelieferte 
Ware gemäß ihrer Art  und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut 
oder an eine andere Sache angebracht hat  und die Nacherfüllung durch MSG nach 
den Bestimmungen dieser Ziffer 8 fehlgeschlagen ist  oder MSG die Nacherfüllung 
verweigert .  

Andernfalls  kann MSG vom Kunden die aus dem unberechtigten 
Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf-  und 
Transportkosten) ersetzt  verlangen,  es sei denn,  die fehlende Mangelhaftigkeit war 
für den Kunden nicht erkennbar. 

8.6     Bessert der Kunde oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung 
von MSG für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt  für ohne vorherige 
Zustimmung von MSG vorgenommene Änderungen gelieferter Waren. 

8.7     Für die Nacherfüllung zur Beseitigung eines Mangels sind MSG mindestens 
zwei Versuche einzuräumen. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist  oder eine 
für die Nacherfüllung vom Kunden zu setzende angemessene Frist  erfolglos 
abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist ,  kann der Kunde 
vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.  Bei einem unerheblichen 
Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

8.8     Ansprüche des Kunden auf Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Ziffer 11 und sind 
im Übrigen ausgeschlossen. 

8.9     Die bloße Erbringung von Nacherfüllungsleistungen durch MSG stellt  
unabhängig vom Umfang der Nacherfüllungsleistung kein Anerkenntnis des vom 
Kunden behaupteten Mangels dar.  Zur Abgabe eines Anerkenntnisses sind 
ausschließlich die gesetzlichen Vertreter von MSG sowie deren Prokuristen befugt.  

9.       Schutzrechte  

9.1     MSG haftet  für die Freiheit  der gelieferten Gegenstände von gewerblichen 
Schutzrechten und Urheberrechten Dritter auf  dem Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland.  Auf andere Länder,  insbesondere das Land der endgültigen 
Verbringung des Liefergegenstandes,  bezieht sich diese Gewährleistung nur,  wenn 
dies zwischen MSG und dem Kunden ausdrücklich vereinbart  wurde.  Jede 
Vertragspartei ist  verpfl ichtet ,  die andere Vertragspartei unverzüglich in Schrift-  
oder Textform zu benachrichtigen,  falls  ihr gegenüber Ansprüche wegen der 
Verletzung solcher Rechte geltend gemacht werden. 

9.2     Verletzt  ein von MSG gelieferter Gegenstand ein gewerbliches Schutzrecht 
oder ein Urheberrecht eines Dritten,  haftet MSG gegenüber dem Kunden wie folgt: 

•  MSG wird nach eigener Wahl und auf  eigene Kosten entweder dem Kunden 
durch Abschluss eines Lizenzvertrages ein Nutzungsrecht verschaffen,  oder 
den Liefergegenstand so abändern oder austauschen,  dass keine Rechte 
Dritter mehr verletzt  werden.   

•  Sollte MSG dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich sein, stehen 
dem Kunden die gesetzlichen Rücktritts-  oder Minderungsrechte zu. 

•  Schadenersatzansprüche des Kunden bestehen nach Maßgabe von Ziffer 11. 
•  Mängelrechte des Kunden gegen MSG aufgrund der Verletzung von 

gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter sind 
ausgeschlossen,  wenn die Schutzrechtsverletzung durch besondere Vorgaben 
des Kunden,  durch eine unsachgemäße,  vertragswidrige oder von MSG nicht 
vorhersehbare Verwendung des Liefergegenstandes oder dadurch verursacht 
wird,  dass der Liefergegenstand durch den Kunden verändert oder zusammen 
mit  anderen als  von MSG gelieferten Produkten eingesetzt  wird,  oder wenn 



die Schutzrechtsverletzung durch den Kunden zu vertreten ist.  Der Kunde 
wird MSG insoweit von allen Ansprüchen Dritter wegen 
Schutzrechtsverletzungen freistellen.  

10.     Sonderregelungen für Lohnfertigungsaufträge  

Lohnfertigungsaufträge sind Verträge, wonach der Kunde bestimmte Gegenstände 
(z.B.  Rohmaterial  oder bereits  vorgearbeitete Gegenstände) – im Folgenden 
“Beistellungsgegenstände” – durch MSG in deren Werk bearbeiten lässt.  Die 
Beistellungsgegenstände werden MSG durch den Kunden zur Verfügung gestellt  oder 
von MSG für Rechnung des Kunden von dritter Seite beschafft .  Für solche 
Lohnfertigungsaufträge gelten vorrangig die Bestimmungen dieser Ziffer 10. 

10.1   Der Kunde hat die Beistellungsgegenstände zum vereinbarten Termin an den 
vereinbarten,  mangels solcher Vereinbarung an den von MSG benannten Ort  auf  
eigene Kosten zu verbringen. 

10.2   Soweit  erforderlich oder vereinbart ,  hat  der Kunde MSG alle für eine 
ordnungsgemäße Erbringung der geschuldeten Lohnfertigung relevanten 
Informationen wie beispielsweise Entwürfe, Zeichnungen, Fertigungsvorgaben,  
Modelle oder Muster und andere technische Unterlagen (im Folgenden „beigestellte 
Unterlagen“) rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Der Kunde ist  außerdem 
verpfl ichtet,  MSG alle sicherheitsrelevanten Eigenschaften der 
Beistellungsgegenstände und die jeweils  aktuellen Sicherheitsinformationen 
mitzuteilen. 

10.3   Bei späterer Anlieferung der Beistellungsgegenstände oder Bereitstellung der 
beigestellten Unterlagen als  vereinbart  verlieren vereinbarte Termine und Fristen 
ihre Gültigkeit .  Der Fertigstellungstermin verschiebt sich automatisch um einen 
angemessenen Zeitraum. Die Parteien werden sich schnellstmöglich auf einen neuen 
Fertigstellungstermin verständigen. 

10.4   Der Kunde sichert  zu,  dass sich die Beistellungsgegenstände bei Übergabe in 
einem einwandfreien Zustand befinden,  die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit  
aufweisen und sich für die beabsichtigte Verwendung eignen. Soweit  eine bestimmte 
Beschaffenheit  nicht vereinbart ist ,  haben die Beistellungsgegenstände die für 
Gegenstände gleicher oder vergleichbarer Art  übliche Konstruktion,  Beschaffenheit  
und Werkstoffe aufzuweisen.  Die Beistellungsgegenstände dürfen insbesondere 
keine Fehler aufweisen,  die Auswirkungen auf  die Bearbeitbarkeit  der 
Beistellungsgegenstände entfalten oder deren Bearbeitung verteuern könnten,  wie 
beispielsweise Lunker, harte Stellen o.  ä.  Die Beistellungsgegenstände haben die 
erforderlichen Abmessungen und Toleranzen aufzuweisen,  um die ordnungsgemäße 
Bearbeitung durch MSG und die Einhaltung der Maße des Endprodukts 
gewährleisten zu können. 

10.5   Der Kunde sichert  zu,  dass die beigestellten Unterlagen und die von MSG 
danach zu bearbeitenden Beistellungsgegenstände keine gewerblichen Schutzrechte 
Dritter verletzen.  Untersagt MSG ein Dritter unter Berufung auf ein gehöriges 
Schutzrecht die Lieferung,  so ist  MSG, ohne zur Prüfung der Rechtslage verpfl ichtet  
zu sein,  berechtigt,  die Lieferungen einzustellen und vom Kunden Ersatz der 
aufgewendeten Kosten zu verlangen. Entsteht MSG in einem solchen Fall  aus der 
Verletzung eines Schutzrechts oder aus der Geltendmachung eines Schutzrechts ein 
Schaden,  so ist der Kunde MSG zum Ersatz verpfl ichtet .  

10.6   MSG ist  nicht verpfl ichtet ,  die Beistellungsgegenstände oder die beigestellten 
Unterlagen auf  ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit  beziehungsweise ihre 
Vollständigkeit und Richtigkeit  hin zu untersuchen, es sei denn, MSG hat im 
Einzelfall  etwas anderes zugesagt .  

10.7   Soweit  MSG Mehrkosten oder Schäden (z.B.  an Werkzeugen) dadurch 
entstehen,  dass die Beistellungsgegenstände die geschuldete Beschaffenheit nicht 



aufweisen (zum Beispiel  Porosität ,  Einschlüsse,  Sprödigkeit ,  Härte oder andere 
kostenrelevante Mängel)  oder die beigestellten Unterlagen oder sonstige durch den 
Kunden zur Verfügung gestellte Informationen ungenau,  fehlerhaft  oder 
unvollständig sind,  hat der Kunde MSG diese Mehrkosten und Schäden zu ersetzen. 

10.8   Erweisen sich die Beistellungsgegenstände während der Bearbeitung aus von 
MSG nicht zu vertretenden Gründen als  unbrauchbar,  so ist  MSG gleichwohl 
berechtigt ,  die vereinbarte Vergütung und in der Vergütung nicht inbegriffene 
Auslagen unter Berücksichtigung einer Aufwendungsersparnis zu verlangen. 

10.9   MSG trägt  nur das Risiko der zu erbringenden Lohnbearbeitung. Die Gefahr 
des zufäll igen Untergangs oder der zufäll igen Verschlechterung der 
Beistellungsgegenstände trägt  ausschließlich der Kunde,  und zwar gleichgültig,  ob 
das Schadensereignis auf  dem Hin- oder Rücktransport  oder im Werk von MSG 
eintritt .  Hin- und Rücktransport  der Beistellungsgegenstände erfolgen auf Kosten 
und Risiko des Kunden.  Auf  ausdrücklichen Wunsch des Kunden wird MSG den Hin- 
und Rücktransport  gegen die versicherbaren Transportgefahren (z.  B.  Diebstahl ,  
Bruch,  Feuer) auf Kosten des Kunden versichern. 

10.10 Während der Lohnbearbeitungszeit im Werk von MSG besteht kein 
Versicherungsschutz für die Beistellungsgegenstände.  Die Versicherung der 
Beistellungsgegenstände gegen Beschädigung und Zerstörung (einschließlich Feuer-,  
Leitungswasser- und Sturmschäden) obliegt  dem Kunden.  Auf ausdrücklichen 
Wunsch des Kunden wird MSG Versicherungsschutz für diese Gefahren auf  Kosten 
des Kunden besorgen. 

10.11 Die Bearbeitung der Beistellungsgegenstände nimmt MSG stets für den 
Kunden vor.  Die Beistellungsgegenstände bleiben zu jedem Zeitpunkt Eigentum des 
Kunden.  Soweit  nicht anders vereinbart ,  gehen alle Schrotte und Metallrückstände,  
die bei der Bearbeitung entstehen,  in das Eigentum von MSG über.  

10.12 MSG gewährleistet  die sachgemäße, sorgfält ige und gewissenhafte 
Bearbeitung der Beistellungsgegenstände gemäß der vertraglich vereinbarten 
Spezif ikation,  im Übrigen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik. 

10.13 Soweit  die Bearbeitung der Beistellungsgegenstände mangelhaft  und der 
Mangel durch MSG zu vertreten ist,  wird MSG die Beistellungsgegenstände im Wege 
der Nachbearbeitung oder Reparatur nachbessern.  Nur unwesentliche Abweichungen 
von der vereinbarten Beschaffenheit  oder nur unwesentliche 
Gebrauchsbeeinträchtigungen des Werks stellen keine Mängel  dar.  

10.14 Mängel hat der Kunde MSG unverzüglich schriftl ich anzuzeigen.  Unterlässt  er 
die frist-  und formgerechte Mängelanzeige,  so führt  dies zum Verlust  der 
entsprechenden Mängelrechte. 

10.15 Von der Gewährleistung nicht umfasst  sind Mängel an den 
Beistellungsgegenständen,  die nach deren Rückgabe an den Kunden entstehen.  MSG 
haftet  daher insbesondere nicht für Schäden infolge natürlichen Verschleißes,  
unsachgemäßer Handhabung,  übermäßiger Beanspruchung,  Verwendung 
ungeeigneter Materialien oder besonderer äußerer Einflüsse,  die nach dem Vertrag 
nicht vorausgesetzt  sind.  Mängelrechte des Kunden sind auch ausgeschlossen, 
soweit  er selbst  oder Dritte Veränderungen an den Beistellungsgegenständen 
vorgenommen haben. 

10.16 Der Kunde hat MSG die zur Vornahme aller notwendigen 
Nacherfüllungsarbeiten erforderliche Zeit  und Gelegenheit zu geben.  Nur in 
dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit  und zur Abwehr 
unverhältnismäßig großer Schäden,  wobei MSG sofort zu verständigen ist ,  oder 
wenn MSG eine ihr gesetzte angemessene Frist  zur Mängelbeseitigung hat 
verstreichen lassen,  hat  der Kunde das Recht, den Mangel  selbst  oder durch Dritte 



beseitigen zu lassen und von MSG Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen; eine 
solche Selbstvornahme erfolgt stets auf  eigenes Risiko des Kunden. 

10.17 MSG kann die Beseitigung des Mangels verweigern,  wenn sie einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.  Verweigert MSG die Beseitigung des 
Mangels,  weil  sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert ,  so ist  MSG nach 
Wahl des Kunden verpfl ichtet ,  diesem entweder einen Betrag gutzuschreiben,  der 
dem Preis für die Bearbeitung des mangelhaften Beistellungsgegenstandes 
entspricht oder die Bearbeitung erneut unentgeltlich an den betreffenden 
Beistellungsgegenständen auszuführen,  die der Kunde nochmals unentgeltl ich zur 
Verfügung stellt .  

10.18 Die bloße Erbringung von Nacherfüllungsleistungen durch MSG stellt  
unabhängig vom Umfang der Nacherfüllungsleistung kein Anerkenntnis des vom 
Kunden behaupteten Mangels dar.  Zur Abgabe eines Anerkenntnisses sind 
ausschließlich die gesetzlichen Vertreter von MSG befugt.  

10.19 Lässt  MSG – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine ihr 
gesetzte angemessene Frist  für die Mängelbeseitigung fruchtlos verstreichen,  hat 
der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften auch ein Recht zur 
Rückgängigmachung des Vertrags oder einen Anspruch auf Herabsetzung der 
vereinbarten Vergütung.  Bei nur teilweisem Fehlschlagen der Nacherfüllung besteht 
ein Recht zur Rückgängigmachung des Vertrages nur,  soweit  dessen Erfüllung für 
den Kunden nicht mehr von Interesse ist.  Ansonsten gilt  nachfolgender Absatz 10.20 
entsprechend. 

10.20 Wird ein Beistellungsgegenstand durch Verschulden von MSG beschädigt  oder 
zerstört ,  ist  MSG – sofern eine Nacherfüllung nicht möglich oder nichts anderes 
vereinbart  ist  – nach Wahl des Kunden verpfl ichtet ,  diesem entweder einen Betrag 
gutzuschreiben,  der dem Preis für die Bearbeitung des/der betroffenen 
Beistellungsgegenstandes entspricht oder die Bearbeitung des 
Beistellungsgegenstands erneut unentgeltl ich vorzunehmen, wobei MSG der 
entsprechende Beistellungsgegenstand vom Kunden nochmals unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen ist .  Nachfolgender Absatz 10.21 und Ziffer 11.2 gelten 
entsprechend. 

10.21 MSG haftet  nicht für Schäden,  die MSG nicht zu vertreten hat,  wie z .B.  durch 
mangelhafte Beistellungsgegenstände,  durch fehlerhafte beigestellte Unterlagen 
oder durch andere fehlerhafte Informationen des Kunden verursachte Schäden.  MSG 
haftet  insbesondere nicht für Schäden,  die durch Verformungen während der 
Bearbeitung der Beistellungsgegenstände als  Folge vorangegangener unsachgemäßer 
Materialbearbeitung durch den Kunden oder Dritte entstehen. 

11.     Schadenersatz  

11.1   Soweit  sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen 
nichts anderes ergibt ,  haftet  MSG bei einer Verletzung von vertraglichen und 
außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 

11.2   Auf Schadenersatz haftet MSG, gleich aus welchem Rechtsgrund,  im Rahmen 
der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.  Bei einfacher 
Fahrlässigkeit  haftet  MSG vorbehaltl ich eines milderen Haftungsmaßstabs nach den 
gesetzlichen Vorschriften (z.B.  für Sorgfalt  in eigenen Angelegenheiten; 
unerhebliche Pfl ichtverletzung) nur 

•  für Schäden aus der Verletzung des Lebens,  des Körpers oder der Gesundheit ,  
•  für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen 

Vertragspfl icht  (Verpflichtung,  deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht  und auf  deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf);  in 



diesem Fall ist  die Haftung von MSG jedoch auf  den Ersatz des 
vorhersehbaren,  typischerweise eintretenden Schadens begrenzt .  

11.3   Die sich aus vorstehendem Absatz 11.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen 
gelten auch bei Pfl ichtverletzungen durch Personen,  deren Verschulden MSG nach 
gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat .  Sie gelten nicht,  soweit  MSG einen 
Mangel arglistig  verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit  der Ware 
übernommen hat ,  und für Ansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz.  

11.4   Wegen einer Pfl ichtverletzung, die nicht in einem Mangel  besteht , kann der 
Kunde nur zurücktreten oder kündigen,  wenn MSG die Pflichtverletzung zu vertreten 
hat .  Ein freies Kündigungsrecht des Kunden (insbesondere gemäß §§ 648,  648 a 
BGB) wird ausgeschlossen.  Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und 
Rechtsfolgen. 

12.     Verjährung  

12.1   Abweichend von § 438 Abs.  1 Nr.  3 BGB beträgt  die al lgemeine 
Verjährungsfrist  für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab 
Ablieferung. 

12.2   Handelt  es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die 
entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden 
ist  und dessen Mangelhaftigkeit  verursacht hat  (Baustoff) ,  beträgt  die 
Verjährungsfrist  gemäß der gesetzlichen Regelung fünf  Jahre ab Ablieferung.  
Unberührt  bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung 
(insbesondere § 438 Abs.  1 Nr. 1 ,  Abs. 3 , §§ 444,  445b BGB). 

12.3   Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für 
vertragliche und außervertragliche Schadenersatzansprüche des Kunden,  die auf  
einem Mangel  der Ware beruhen,  es sei denn die Anwendung der regelmäßigen 
gesetzlichen Verjährung (§§ 195,  199 BGB) würde im Einzelfall  zu einer kürzeren 
Verjährung führen. Schadenersatzansprüche des Kunden gemäß Ziffer 11.2 Satz 1 
und Satz 2 l it .  a) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch 
ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen. 

13.     Schutz von Geschäftsgeheimnissen  

13.1   Der Kunde darf  Geschäftsgeheimnisse von MSG, die ihm während der 
Geschäftsbeziehung mit  MSG bekannt geworden sind oder werden,  nur zu dem 
vertraglich vorgesehenen Zweck verwenden. Zu den geschützten 
Geschäftsgeheimnissen gehören sämtliche geschriebenen, gesprochenen oder in 
irgendeiner Form elektronisch gespeicherten Informationen,  sämtliche Forschungs- 
und Arbeitsergebnisse,  Kenntnisse,  Daten,  Entwürfe, Know-how, Analysen,  
Kalkulationen,  Studien,  Kopien, Abschriften sowie andere Unterlagen,  die dem 
Kunden durch MSG oder in dessen Auftrag übermittelt  worden sind oder übermittelt  
werden,  oder die der Kunde von MSG erwirbt oder auf Grundlage oder in Verbindung 
mit  solchen Informationen erstellt  hat  oder noch erstellt  oder die solche 
Informationen enthalten,  oder die ganz oder teilweise auf solchen Informationen 
basieren. 

13.2   Der Kunde darf  Geschäftsgeheimnisse ohne Einwilligung von MSG außerhalb 
des vertraglich vorgesehenen Zwecks weder verwerten noch Dritten mitteilen. 
Informationen, die der Öffentlichkeit  vor der Mitteilung oder Übergabe durch MSG 
bekannt oder allgemein zugänglich waren oder dies zu einem späteren Zeitpunkt 
ohne Verstoß gegen eine Geheimhaltungspfl icht  werden,  stel len keine 
Geschäftsgeheimnisse dar. 

13.3   Die vorstehenden Geheimhaltungsverpfl ichtungen gelten auch für die Zeit  
nach Beendigung der Geschäftsbeziehung zwischen MSG und dem Kunden. 

14.     Anwendbares Recht und Gerichtsstand  



14.1   Für diese AGB und die Vertragsbeziehung zwischen MSG und dem Kunden gilt  
das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen 
Einheitsrechts,  insbesondere des UN-Kaufrechts. 

14.2   Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs,  juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist  
ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten das für den 
Sitz von MSG zuständige Gericht .  Entsprechendes gilt ,  wenn der Kunde Unternehmer 
im Sinne von § 14 BGB ist.  MSG ist jedoch in al len Fällen auch berechtigt,  Klage am 
Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AGB oder einer vorrangigen 
Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben.  
Vorrangige gesetzliche Vorschriften,  insbesondere zu ausschließlichen 
Zuständigkeiten,  bleiben unberührt .  

Stand: Mai 2023  
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